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 Veröffentlicht am 18.09.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §5 Abs1;

Rechtssatz

Dem Gewerbeinhaber muss zugebilligt werden, die Besorgung einzelner Angelegenheiten anderen Personen

selbstverantwortlich zu übertragen und die eigene Tätigkeit in diesen Belangen auf eine angemessene Kontrolle zu

beschränken. In diesem Fall ist das mangelnde Verschulden iSd § 5 Abs 1 zweiter Satz VStG dadurch nachzuweisen,

dass alle Maßnahmen getro=en wurden, die unter den vorhersehbaren Verhältnissen die Einhaltung der gesetzlichen

Vorschriften mit gutem Grund erwarten lassen. Hiebei kann jedoch der dem Beschuldigten obliegende

Entlastungsbeweis nicht allein schon durch den Nachweis erbracht werden, dass die ihn tre=ende Verp@ichtung auf

eine hiezu taugliche Person übertragen worden ist. Es bedarf vielmehr des weiteren Beweises, dass auch für eine

geeignete Kontrolle der beauftragten Person Vorsorge getro=en worden ist (Hinweis E 20.10.1970, 1353/70, VwSlg

7890 A/1987).

Schlagworte
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